
St
ad

tv
er

ke
hr

sg
es

el
ls

ch
af

t m
bH

 F
ra

nk
fu

rt
 (O

de
r) 

Bestellschein kombiniertes Abonnement VBB-AboFlex
im Tarifgebiet der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder), Böttnerstraße 1, 15232 Frankfurt (Oder) 
mit Einzugsermächtigung.

Den Bestellschein ausgefüllt und versehen mit einem Passbild oder einem Lichtbild auf dem das Gesicht des Abonnenten deutlich zu erkennen ist im 
Kundenzentrum der SVF in der Heilbronner Str. 26 abgeben oder postalisch an die Böttnerstraße 1 in 15232 in Frankfurt (Oder) senden.

Abonnementbeginn:

Vertragsnehmer/-in des Abonnements Mandat für die SEPA-Basislastschrift
Ich ermächtige die Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder), Zahlungen von mei-
nem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die 
von der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder) auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die 
mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Das SEPA Lastschriftmandat schließt 
die Anpassung bei Tarifänderungen ein.

Der gemeinsame Tarif des VBB ist Vertragsbestandteil. Dieser ist im Kundenzentrum oder auf der Internetseite www.svf-ffo.de ein-
sehbar. Ihre Daten werden zur Vertragsdurchführung von der SVF verarbeitet. Sie werden für die Dauer der Vertragslaufzeit, als Bu-
chungsgrundlage jedoch mindestens 10 Jahre gespeichert und dann gelöscht. Weitere Informationen zum Datenschutz können Sie 
unter https://www.svf-ffo.de/de/datenschutz/558-datenschutz-bei-abo-vertraegen.html oder im Kundenzentrum erhalten. 

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen in unserem Kundenzentrum in der Heilbronner Str. 26 persönlich und unter der Tel.-Nr. 0335 / 535 206 zur Verfügung. Öffnungszeiten gemäß 
Aushang. Gerichtsstand: Sitz der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt (Oder). Bankverbindung: Sparkasse Oder-Spree; IBAN: DE26 1705 5050 3800 0373 93; BIC: WELADED1LOS 

0 1

Abo-Kundennummer:
(falls bereits vorhanden)

Monat Jahr

Name des Gläubigers

Gläubiger-Indentifikationsnummer

Straße/Nr. des Gläubigers

Postleitzahl/Ort des Gläubigers

Land des Gläubigers

Tag

1) SEPA-Lastschriftmandat

3) Fahrkarteninhaber – persönliche Angaben (Nur auszufüllen, wenn der Vertragsnehmer nicht Nutzer ist)

4) Sonstige Vertragsbedingungen und Informationen zum Datenschutz

Datum

Neuer Abonnement-Kunde

Wiederkehrende Zahlungsart:

Abbuchung monatlich

Frau

Frau

Herr

Herr

Erneute Aktivierung des Abonnements

Name/Vorname der/des Kontoinhabers/-in /Vertragsnehmers/-in 

Straße und Hausnummer

BIC Kreditinstitut

Postleitzahl Ort

Geburtsdatum Telefonnummer

. .

Stadtverkehrsgesellschaft mbH

DE18SVF00000092862

Böttnerstraße 1

15232 Frankfurt (Oder)

Deutschland

Geburtsdatum

. .

Tarifkürzel

. .

Monatsbeitrag (EUR)

Datum/Name des Verkäufers

Datum/Name Dateneingabe 

Datum Versand VBB-fahrCard 

Gültigkeit der VBB-fahrCard 

Diese Spalte wird von der
SVF ausgefüllt.

Antragsannahme 

(Fahrausweise zum 15. des Folgemonats,
Grundgebühr zum 1. des Monats)

Persönliches Abonnement im Tarifgebiet Frankfurt (Oder) AB 

Antragsbearbeitung

Bemerkungen/Hinweise 

Mit der Nutzung meiner Daten für eine weitere Kundenbetreuung durch die SVF bin ich einverstanden. 
Sie können dieser Nutzung für die Zukunft jederzeit widersprechen, wenden Sie sich dazu an die SVF. 

e-mail

Einzelnachweis per mail (kostenfrei) Einzelnachweis per Post(1,50 Euro Gebühr) nicht gewünscht

Die Ausgabe der rabattierten Fahrausweise erfolgt bei der SVF bargeldlos mittels Lastschriftverfahren. Die im Laufe des Monats 
erworbenen Fahrausweise werden gesammelt nach Abschluss des Monats mittels Lastschrift eingezogen. Eine Einzelauflistung 
wird zur Verfügung gestellt. Fahrausweise der rabattierten Stufe, die bei einem anderen Verkehrsunternehmen erworben worden 
sind, sind vom Lastschriftverfahren sowie der Einzelauflistung ausgenommen. Es gilt der Fahrausweis als Quittung und Nachweis.

Unterschrift des Antragsstellers/gesetzlichen Vertreters

X

Datum Unterschrift des Antragsstellers/gesetzlichen Vertreters

X

Bankverbindung geprüft

Personalausweis geprüft

Passbild erhalten

2) Einzelnachweis

Name Vorname

IBAN

Firma/Behörde
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Allgemeine Informationen
Das VBB-AboFlex richtet sich an Fahrgäste, 
die gelegentlich in Frankfurt (Oder) AB mit dem 
ÖPNV unterwegs sind.  Sie bezahlen einen 
monatlichen Grundpreis in Höhe von 4,90 € 
und erwerben damit das Recht, einen Einzel-
fahrausweis Frankfurt/Oder AB zum ermäßig-
ten Preis von 1,40 € und eine 24-Stunden-Kar-
te Frankfurt/Oder AB zum Preis von 3,20 € zu 
beziehen. Wenn sie also mehrmals im Monat 
mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs 
sind, können Sie deutlich gegenüber dem Kauf 
von Einzelfahrausweisen (1,90 Euro Regeltarif) 
und/ oder 24-Stunden-Karten (4,20 Euro Re-
geltarif) sparen.

Das VBB-AboFlex wird als persönliche VBB-
fahrCard ausgegeben. Der Erwerb der rabat-
tierten Fahrausweise im Rahmen des Abon-
nements erfolgt bargeldlos an den mobilen 
Fahrausweisautomaten sowie in den Service-
stellen der SVF. 

Der Kaufpreis wird per Lastschrift von dem bei 
Abschluss des Abonnements angegebenen 
Konto abgebucht. Die Ausgabe erfolgt nur, 
wenn die Berechtigung zur Nutzung der rabat-
tierten Fahrausweise durch die VBB-fahrCard 
nachgewiesen werden kann. 

Für jeden abgelaufenen Monat erhalten Sie bei 
der SVF im Nachgang eine Abrechnung über 
die von Ihnen erworbenen Fahrausweise. Ihre 
Ticketkosten werden dann in einem Sammel-
betrag per Lastschrift abgebucht.

Das VBB-AboFlex kann jederzeit zum Ende 
des laufenden Monats oder zum Ende eines in 
der Zukunft liegenden Monatsende gekündigt 
werden. Wird die Kündigung und Rückgabe 
der Chipkarte bis zum letzten Kalendertag ei-
nes Monats vorgenommen (bei Einsendung gilt 
das Datum des Poststempels), so ist die Kün-
digung zum Ablauf des Monats wirksam. Wird 
das VBB-AboFlex nicht gekündigt, verlängert 
es sich um einen weiteren Monat.

Auszug aus dem „Gemeinsamen Tarif der 
im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg 
zusammenwirkenden Verkehrsunterneh-
men“ (VBB-Tarif, Teil C und Anlage 5) - 
Stand 01.03.2022

Teil C zeitlich oder örtlich begrenzte Son-
derregelungen
5.6 VBB-AboFlex

Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frankfurt 
(Oder)
DB Regio AG
NEB Betriebsgesellschaft mbH (NEB)
Busverkehr Oder-Spree GmbH (BOS)
mobus Märkisch-Oderland Bus GmbH

Das VBB-AboFlex wird als persönliches 
Abonnement im Tarifbereich Frankfurt 
(Oder) AB ausgegeben. 

Abonnierende erhalten gegen Zahlung ei-
nes monatlichen Grundpreises eine VBB-
fahrCard (Chipkarte mit EFS) als Basiskarte 
für den rabattierten Erwerb von ausgewähl-
ten Fahrausweisen des Bartarifes. 

Wichtige Informationen zur Beantragung und Organisation des 
Abonnements VBB-AboFlex in der Stadt Frankfurt (Oder)
Stand 01.03.2022 Infos unter vbb.de und svf-ffo.de

Die VBB-fahrCard wird als persönliches 
Abonnement mit aufgedrucktem Lichtbild 
sowie Vor- und Zunamen gegen Vorlage 
eines Personaldokuments und bei Abgabe 
eines Lichtbildes unbefristet in den Service-
stellen der SVF ausgestellt. 

Der Grundpreis des VBB-AboFlex beträgt 
4,90 Euro monatlich.

Die VBB-fahrCard beinhaltet keine ei-
genständige Fahrtberechtigung. Sie gilt 
ausschließlich zusammen mit einem der 
nachstehend aufgeführten rabattierten 
Fahrausweise als Fahrtberechtigung:

-     Einzelfahrausweis VBB-AboFlex Frank-
furt (Oder) AB 1å,40 Euro

-     24-Stunden-Karte VBB-AboFlex Frank-
furt (Oder) AB  3,20 Euro 

Die Ausgabe der rabattierten Fahrausweise 
im Rahmen des VBB-AboFlex erfolgt bei 
der SVF bargeldlos mittels Lastschriftver-
fahren an allen mobilen Fahrausweisauto-
maten sowie im Kundenzentrum. 

Darüber hinaus werden die rabattierten 
Fahrausweise ggf. in der DB Navigator 
App sowie bei weiteren o.g. Verkehrsun-
ternehmen im Tarifbereich Frankfurt (Oder) 
AB ausgegeben. In diesen Fällen sind die 
rabattierten Fahrausweise nicht im gebün-
delten Lastschriftverfahren über die SVF 
erhältlich, sondern unterliegen den allge-
meinen Zahlungsbestimmungen des anbie-
tenden Verkehrsunternehmens. 

Das VBB-AboFlex ist nicht übertragbar. Die 
unentgeltliche Mitnahme von Personen ist 
ausgeschlossen.

Für die Ausgabe des VBB-AboFlex gelten 
die Bestimmungen der Anlage 5. Abwei-
chend dazu werden die Punkte 1, 7, 10 und 
11 wie folgt für das VBB-AboFlex geregelt:

-     dass VBB AboFlex wird mit einem Gel-
tungszeitraum von einem Monat ausge-
geben.

-     das VBB-AboFlex verlängert sich um ei-
nen weiteren Monat, wenn es nicht ge-
mäß Punkt 10 gekündigt wird.

-     das VBB-AboFlex kann jederzeit zum 
Ende des laufenden Monats oder zum 
Ende eines in der Zukunft liegenden 
Monatsende gekündigt werden. Wird 
die Kündigung und Rückgabe bis zum 
letzten Kalendertag eines Monats vorge-
nommen (bei Einsendung gilt das Datum 
des Poststempels), so ist die Kündigung 
zum Ablauf des Monats wirksam. Der 
Unterpunkt 10.3 bleibt uneingeschränkt 
wirksam.

-     Der Punkt 11 der Anlage 5 findet keine 
Anwendung beim VBB-AboFlex.

Anlage 5
Bedingungen für Abonnements

Der geltende Grundpreis für das Abonne-
ment VBB-AboFlex ist im Teil C, Punkt 5.6 
des VBB-Tarifs in seiner jeweils geltenden, 
veröffentlichten Fassung aufgeführt.

Beim Lastschriftverfahren für das Abon-
nement VBB-AboFlex wird der monatliche 
Grundpreis jeweils am 1. Bankarbeitstag 
des laufenden Monats abgebucht. 

Die bargeldlose Ausgabe der rabattierten 
Fahrausweise im Rahmen des Abonne-
ments erfolgt ausschließlich für Abonnenten 
der Stadtverkehrsgesellschaft mbH Frank-
furt (Oder) mittels Lastschriftverfahren. Die 
im Laufe des aktuellen Monats erworbenen 
Fahrausweise werden gesammelt nach 
Abschluss des Monats mittels Lastschrift 
eingezogen. Für die postalische Zustellung 
einer Einzelauflistung werden 1,50 Euro pro 
Monat berechnet. Bei Angabe einer gültigen 
E-Mail-Adresse wird die Einzelaufstellung 
kostenfrei auf elektronischem Wege über-
mittelt. VBB-AboFlex Abonnenten anderer 
Verkehrsunternehmen sowie rabattierte 
VBB-AboFlex Fahrausweise, die bei einem 
anderen Verkehrsunternehmen erworben 
wurden, sind vom Lastschriftverfahren so-
wie der Einzelauflistung ausgenommen. Es 
gilt der Fahrausweis als Quittung und Nach-
weis. 

Kommt es im Rahmen des VBB-AboFlex 
zu einer Rücklastschrift, die die SVF nicht 
zu vertreten hat, erfolgt eine automatische 
Sperrung der Chipkarte. Eine Entsperrung 
der Chipkarte ist nur durch eine Einzahlung 
auf das Konto des vertragsführenden Ver-
kehrsunternehmens oder durch Nachweis 
in Textform des erfolgten Ausgleichs aller 
offenen Forderungen möglich. Andernfalls 
erfolgt die Entsperrung nach erfolgreichem 
Ausgleich der offenen Forderung durch den 
erneuten Einzug.


